



Bezeichnung der Bauleistung:

	Bauvorhaben:
	K 6744 (015) Dahmsdorf – Reichenwalde
LOS 1 grundhafte Erneuerung freie Strecke
LOS 2 Neubau Radweg
Vergabe-Nr. 61 04 1034 26

	Leistung:
	Straßenbauleistungen


(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


Weitere Besondere Vertragsbedingungen


10	Sicherheitsleistungen (§ 17 VOB/B)

10.1	Stellung der Sicherheit
	
	Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

	Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche.

	Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):  5 Jahre nach Abnahme des Bauvorhabens.

10.2	Art der Sicherheit

	Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
	Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.
	Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorge-
	nannten ersetzen.
	Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Voraus-
	zahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.

10.3	Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

	Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und
	Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für
	- die Vertragserfüllung das Formblatt (kombinierte) "Vertragserfüllungs- und Mängelansprüche-
	  bürgschaft"
	- die Mängelansprüche das Formblatt "Mängelansprüchebürgschaft"
	- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das     Formblatt "Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft"

	Die Bürgschaft ist von einem
	- in den Europäischen Gemeinschaften oder
	- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
	oder
	- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungs-
	Wesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen.

	Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
	- ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deut-
	schem Recht.
	- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§
	770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für un-
	bestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.
	- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
	- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
	Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwi-
	schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftli-
	chen Zustimmung bindend.
	- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."
	Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.
	Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bau-
	teile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
	Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
	fällige Zahlungen angerechnet worden ist.
	Um die Echtheit der Bürgschaftsurkunden sich zu stellen, ist zu veranlassen, dass die Bürgschaftsurkunden vom Bürgschaftsgeber (Kreditinstitute, Kreditversicherer) mit kurzem Anschreiben dem Auftraggeber direkt zugesendet werden.
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